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Obligatorische Unfallversicherung bei Sportvereinen

Ab dem 1. Juli 2024 miissen Sportvereine ihre Sportler*innen und Trainer*innen, die im Verein pro Jahr weniger als
CHF 10080.- (Stand 2025") verdienen, nicht mehr gegen Unfélle versichern. Wird allerdings auch nur eine*r Sportler¥*in
oder Trainer*in im Verein mit mehr als CHF 10’080.- (Stand 2025) entschadigt, muss der Verein alle Personen (nicht nur
Sportler*nnen/Trainer*innen), die finanziell entschddigt werden, gegen Berufsunfille versichern.

Verdient mindestens 1 Sportler*in oder Trainer*in mehr als CHF 10°080.- pro Jahr?

JA

Alle Angestellten

des Vereins miissen
gegen Berufsunfille
versichert werden.

NEIN

Alle anderen

Angestellten (ausser

ZUDEM Sportler*innen/

Trainer*innen) miissen

gegen Berufsunfille

versichert werden.

Diese Personen

miissen gegen
Nichtbetriebsunfalle
versichert werden.

«Hat ein Sportverein
trotz Verpflichtung

keine Unfallversicherung
abgeschlossen, kann
das teuer werden.»

Hinweis

- Detaillierte Informationen zur Versicherungs-
pflicht Seite 2

- Informationen zu Spesen und Versicherunsge-
sellschaften, sowie ein Fallbeispiel auf Seite 3

' Jahrlich wechselnder Betrag. Die Grenze liegt bei zwei Dritteln des Mindest-
betrags der vollen jahrlichen AHV-Altersrente. 2023 betrug die volle AHV-
Altersrente CHF 14700 .-. %/ davon ergeben den entscheidenden Betrag
von CHF 10°080.- (Stand 2025) .
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Vereine miissen zwischen Sportler¥innen, Trainer*innen und ihren anderen Angestellten unterscheiden. Die Schwelle
von CHF 10'080.- (Stand 2025) gilt nur fiir Sportler*innen oder Trainer*innen. Alle anderen miissen in jedem Fall
gegen Berufsunfille versichert werden.

Mindestens eine

Sportler*in oder Trainer*in
erhalt mehr als CHF 10°080.-
vom Verein pro Jahr

Ein Verein, der mindestens eine*r Sportler*in oder Trainer*in Ab dem 1. Juli 2024 missen Sportvereine ihre Sportler*-
pro Jahr mehr als CHF 10°080.- (Stand 2025) bezahlt, muss innen und Trainer*innen, die ein Jahreseinkommen

sich, sofern er es noch nicht gemacht hat, unverziiglich von CHF 10'080.- (Stand 2025) nicht tberschreiten,

bei der kantonalen Ausgleichskasse anmelden, damit nicht mehr gegen Unfalle versichern. Konkret darf das

er die entsprechenden gesetzlichen Verpflichtungen als Einkommen zwei Drittel des Mindestbetrags der vollen
Arbeitgeber erfiillen kann. Und der Verein muss fiir alle jahrlichen AHV-Altersrente nicht Gberschreiten.

Personen, denen er eine Entschadigung bezahlt, eine

Versicherung fiir Berufsunfalle abschliessen (fur Personen, Verunfallt ein*e Angestellte*r des Sportvereins, ibernimmt
die mehr als 8 Stunden pro Woche fiir den Verein arbeiten, die Nichtberufsunfallversicherung des Hauptarbeitgebers,
muss er zudem eine Versicherung fiir Nichtberufsunfalle oder die Unfalldeckung bei der Krankenkasse die Kosten.

abschliessen).

- Weitere Informationen und Merkblatter des Bundes:
«Obligatorische Unfallversicherung»

- ACHTUNG: Hat ein Sportverein keine Unfallversicherung
fur ein verunfalltes Mitglied abgeschlossen, obwohl
er dazu verpflichtet gewesen ware, muss er bis zu

zehn Jahrespramien nachzahlen. Das kann schnell . .
Wichtig

zehntausende Franken kosten und die Existenz

des Vereins gefdhrden.

. . . . . Alle anderen Arbeitnehmer*innen wie z.B. Servicepersonal
- Fir weitere Informationen fragen Sie Ihren nationalen

Sportverband oder Reinigungsfachkréfte unterstehen in jedem Fall

der Versicherungspflicht.

«Vor dieser Neuerung mussten
Sportvereine alle Angesteliten
gegen Unfalle versichern, sobald
jemand im Verein mehr als

CHF 2300.- pro Jahr erhielt.»


https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Weitere-Sozialversicherungen/Unfallversicherung-UV

Seite 3/3

Merkblatt

mswiss %
olympic

Obligatorische Unfallversicherung bei Sportvereinen

Was gilt als Lohn, was gilt als Spesen?

Als Lohn gelten: Punktepramien, Trainingsentschadigungen,
Wohnkostenentschidigungen o.A. Sofern sie nicht von den
Behdorden als solche akzeptiert worden sind, gelten Spesen

als Lohn. Weiss ein Verein nicht, ob bezahlte Entschadigungen
als Lohn oder als Spesen gelten, muss er dies mit der kantonalen
Ausgleichskasse klaren. Es gibt aktuell keine allgemein giiltige
Regelung fiir den Sport.

Weiterfiihrende Informationen:

Offizielle Merkblatter:

- Merkblatter und Formulare
- Lohnbeitrédge AHV, IV und EO
- Unfallversicherung UVG

Fallbeispiel

Sandra arbeitet bei ihrem Hauptarbeitgeber (Firma 1) in einem
100%-Pensum und ist dort gegen Berufsunfalle (BU) und
Nichtbetriebsunfalle (NBU) versichert. Daneben engagiert sie sich
bei einem Verein als Trainerin und erhalt dafiir eine symbolische
Entschadigung von CHF 500.- pro Jahr. Im Verein engagieren sich
noch weitere Personen, wobei eine von ihnen CHF 12000.- jahr-
lich erhdlt. Der Verein gilt deshalb als Arbeitgeber (Firma 2) und
muss Sandra nach dem UVG gegen Berufsunfalle versichern.

Sandra verunfallt im Training und féllt fiir 100 Tage aus

Es handelt sich um einen Berufsunfall beim Verein (= Firma 2).
Dessen Versicherung muss alle Kosten inkl. Taggelder
(Lohnausfall) der Firma 1 bezahlen. Die Versicherung der
Firma 1 muss keine Kosten tragen.

Sandra verunfallt ausserhalb ihrer Tatigkeit als Trainerin
Ereignet sich der Unfall ausserhalb ihrer Tatigkeit als Trainerin,

sondern z.B. beim Joggen, ist dies ein Nicht-Berufsunfall in der

Freizeit und die NBU-Unfallversicherung der Firma 1
ist daflir zustandig.

Was, wenn keine Versicherungsgesell-
schaft den Verein versichern will?

Die meisten Versicherungsgesellschaften wollen Sport-
vereine nicht gegen Unfélle versichern. Und wenn doch,
dann verlangen sie hohe Versicherungspramien. Diese
kénnen fur Sportvereine 50% der Versicherungssumme
oder mehr betragen, wahrend sich Pramien fir kaufmanni-
sche Angestellte im Promillebereich bewegen. Griinde

fur die horrenden Pramien sind:

- Hohe Unfallwahrscheinlichkeit im Sport.

- Hohes Unfall-Taggeld, weil nicht nur der Lohn des Sport-
vereins, sondern auch jener des Hauptarbeitgebers ersetzt
werden muss.

— Hohe administrative Kosten fiir den Versicherer im Verhaltnis
zur Versicherungspramie.

Nach drei erfolglosen Antragen eines Vereins bei Versiche-
rungsgesellschaften kann er sich an die Ersatzkasse
wenden. Diese weist ihn einem Versicherer zu. Dieser
muss den Verein versichern, wobei er die Hohe der Pramie
selbst bestimmen kann.

Als grosse Ausnahme hat sich die Allianz Suisse, Partner
des 10C und von Swiss Olympic, bereit erklart, im Rahmen
eines Pilotversuchs ab November 2022 fiir die Vereine

von rund 40 Swiss-Olympic-Mitgliedsverbanden Unfall-
versicherungs-Offerten auszustellen. Vereine, die ihre
Unfallversicherungs-Pramie als zu hoch empfinden, kénnen
dank dieses Pilotprojekts bei der Allianz eine Gegenofferte
einholen. Alle Informationen zu diesem Engagement

der Allianz Suisse fur den Schweizer Sport finden Sie hier.


https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte/Kantonale-Ausgleichskassen
https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte/Kantonale-Ausgleichskassen
https://www.ahv-iv.ch/de/Merkblätter-Formulare
https://www.ahv-iv.ch/p/2.01.d
https://www.ahv-iv.ch/p/6.05.d
http://www.ersatzkasse.ch
https://www.allianz.ch/de/wsa/soc.html

